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Herzlich willkommen 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  

Wir laden Sie herzlich zur bereits dritten Gemeindeversammlung der «neuen» Gemeinde 
Andelfingen in das Zivilschutzausbildungszentrum Andelfingen ein.  

Am 29. November sind neben dem Budget 2024 noch die beiden Sanierungskredite für 
den Ersatz der Wasserleitungen der Rebbergstrasse (Adlikon) und der Landstrasse (An-
delfingen) zu genehmigen. Wie immer informieren wir Sie auch über die mittelfristigen 
finanziellen Aussichten, welche einige grössere Herausforderungen mit sich bringen, 
steigen doch zum Beispiel die Gesundheits- und Sozialkosten aus bekannten Gründen 
weiterhin sehr steil an und ein Ende ist nach wie vor nicht absehbar. 

Im Infoteil orientieren wir Sie sicher über die in den nächsten zwei bis drei Jahren anste-
hende Gesamt-Sanierung des bald 60-jährigen Schwimmbades Andelfingen. Weitere 
Themen sind in Vorbereitung und werden präsentiert, falls bis zur Versammlung alle re-
levanten Informationen vorliegen. 

Selbstverständlich besteht am Schluss des Infoteils für Sie wie immer die Möglichkeit, 
das Wort für kurzfristige spontane Anregungen und kurzfristig aufgetauchte Fragen von 
allgemeinem Interesse zu ergreifen.  
Idealerweise reichen Sie Ihre Fragen und Anliegen aber schon ein bis zwei Wochen vor 
der Versammlung ein, was dem Gemeinderat im Idealfall ermöglicht, schon vor der Ver-
sammlung allfällig notwendig werdende Abklärungen zu tätigen und dadurch an der Ver-
sammlung bereits erste fundierte Antworten liefern zu können.  
Die Fragen/Anliegen müssen in den wenigsten Fällen als offizielle Anfrage gem. Gemein-
degesetz § 17 eingereicht werden. Ein Mail oder Brief an die Gemeindeverwaltung, den 
Gemeindeschreiber oder an den Gemeindepräsidenten genügt in den allermeisten Fäl-
len. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Anwesenheit Ihr Interesse am Geschehen in unserer 
Gemeinde ausdrücken. Wie immer wird nach der Versammlung ein Apéro offeriert und 
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stehen Ihnen die Mitglieder des Gemeinderates für Fragen und interessante Gespräche 
zur Verfügung. 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates schöne und erholsame Feiertage, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und diesen Winter trotz sehr warmem Spätsommer/Herbst 
wieder einmal ein paar Tage richtige Winterstimmung in Andelfingen. 
 
 
Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen 
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Einladung 

zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 29. November 2023, 19.30 Uhr 
Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA), Niederfeldstrasse 3 

Traktanden 

1. Genehmigung Budget 2024 mit einem unveränderten Steuerfuss von 47%

2. Genehmigung eines Baukredits von CHF 560'000 für den Ersatz der Wasserleitung

in der Rebbergstrasse in Adlikon 

3. Genehmigung eines Baukredits von CHF 265'000 für den Ersatz der Wasserleitung

in einem Teilstück der Landstrasse in Andelfingen 

Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

Die Akten zu den Geschäften können ab Freitag, 10. November 2023 auf der Gemeinde-

verwaltung Andelfingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Andelfingen, 27. Oktober 2023 

Gemeinderat Andelfingen 

Hansruedi Jucker Patrick Waespi 

Präsident Schreiber 
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Genehmigung Budget 2024 mit einem unverändertem 
Steuerfuss von 47% 
 
 
Referent: Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident, Finanzvorstand 
 
 
I. Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

1. Genehmigung des Budgets 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen. 
2. Festsetzung des Steuerfusses auf 47%.  

 
Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen an seiner 
Sitzung vom 3. Oktober 2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:  
 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 23'459'900.00 
 Gesamtertrag CHF 23'485'600.00 
 Ertragsüberschuss CHF 25'700.00 

    
Investitionsrechnung 
Verwaltungsvermögen 

 
Ausgaben 

 
CHF 

 
4'016’000.00 

 Einnahmen CHF 737'000.00 
 Nettoinvestitionen VV CHF 3'279'000.00 

    
Investitionsrechnung 
Finanzvermögen 

 
Ausgaben 

 
CHF 

 
325'000.00 

 Einnahmen CHF 1'440'000.00 
 Veränderung Finanz-

vermögen 
CHF -1'115'000.00 

    
Einfacher Gemeindesteu-
erertrag (100%) 

 CHF 10'311'100.00 

    
Steuerfuss   47% 

 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.  
  

 

 7 

II. Weisung des Gemeinderats 
 
1. Das Wichtigste in Kürze 
 
Mit einem weiterhin unveränderten Steuerfuss von 47% und einem Ertragsüberschuss 
von 25'700 Franken nimmt das Budget 2024 der Gemeinde Andelfingen einen ausgegli-
chenen Abschluss ins Visier. Im Vergleich zum Budget 2023 – es war das erste der um 
Adlikon und Humlikon erweiterten Gemeinde – sind einige Veränderungen zu verzeich-
nen. So werden beispielsweise bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der angekün-
digten Schlussabrechnung eines der letzten grossen Steuerfälle um voraussichtlich 1,5 
Mio. Franken höhere Erträge erwartet und die Einnahmen aus der Gemeindesteuer dürf-
ten um 0,67 Mio. Franken kräftiger ausfallen. Bei den Zuwendungen aus dem Finanzaus-
gleich wird es hingegen zu einem starken Rückgang kommen (- 1,54 Mio. Franken).  
 
Mehrkosten in der Höhe von 550’000 Franken verzeichnet der Bereich Allgemeine Verwal-
tung. Höhere Aufwände weisen auch die Bereiche Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ 
150'000 Franken), Soziale Sicherheit (+ 219'000 Franken), Gesundheit (+ 92'000 Franken) 
und Verkehr (+ 180'000 Franken) auf. Konkret zu Buche schlagen insbesondere höhere 
Personalkosten aufgrund Anpassungen im Stellenplan, einmalige Kosten für die Aktivie-
rung weiterer Arbeitsplätze im Gemeindehaus, die Ablösung der veralteten IT, der Auf-
wand für die Erstellung von Analysen und Konzepten für die im Gemeindebesitz verblei-
benden Liegenschaften durch externe Dienstleister, weiterhin rasant steigende Kosten 
der Pflegefinanzierung und bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und nochmals hö-
here Kosten im Asylwesen. Um 148'000 Franken tiefere Kosten bzw. Einnahmen von 
71'600 Franken weist schliesslich der Bereich Volkswirtschaft aus.  
 
Die einmalig deutlich höher ausfallenden Grundstückgewinnsteuern wiegen die genann-
ten Mehraufwände dieses Jahr noch auf. Damit ergibt sich die Möglichkeit, 500'000 Fran-
ken der finanzpolitischen Reserve zuzuführen. Mit dieser Reserve erhält die Gemeinde 
ein Instrument, um zukünftige Defizite zu glätten und den Steuerfuss kurzfristig stabil zu 
halten. Die Reserve ist nicht zweckgebunden, sie dient ausschliesslich der finanzpoliti-
schen Steuerung. Eine Einlage von 500'000 Franken in die finanzpolitische Reserve ist im 
vorliegenden Budget berücksichtigt.  
 
Ohne den erwarteten Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern würde im Budget 
2024 ein Fehlbetrag von rund 1 Million Franken stehenbleiben. Dass nur ein Einmalereig-
nis ein derart hohes Defizit abzuwenden vermag, ist für die Zukunft kein gutes Zeichen. 
Die Gemeinde steht aktuell mit 7 Millionen Franken bei den Banken in der Kreide. Auf-
grund all der anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde wird die 
Fremdverschuldung in den kommenden Jahren zwangsläufig weiter ansteigen. Ein Defi-
zit in der Jahresrechnung darf nur in kleinem Umfang und auf beschränkte Dauer durch 
Fremdkredite finanziert werden. Leider muss aufgrund der stetig stark steigenden Kos-
ten, insbesondere im Sozial- und Gesundheitsbereich – plus 311'000 Franken im kom-
menden Jahr! –, nach dem Verzehr der kleinen finanzpolitischen Reserve in absehbarer 
Zeit von einer Steuererhöhung ausgegangen werden. 
 
Vom Steuerbereich zu den gebührenfinanzierten Werken: Das Wasserwerk, die Abwas-
serbeseitigung und der Netzbetrieb des Elektrizitätswerks Andelfingen rechnen mit mitt-
leren sechsstelligen Verlusten. Die Fehlbeträge sind gewollt. Mit ihnen sollen die nach 
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wie vor zu hoch dotierten Spezialfinanzierungskonti auf ein tieferes Niveau gebracht wer-
den. Die übrigen Betriebe sehen ausgeglichene Abschlüsse vor. Ausser bei den Tarifen 
des Elektrizitätswerks Andelfingen sind in keinem der Werke Erhöhungen der im Ver-
gleich mit anderen Gemeinden nach wie vor sehr tiefen Gebühren vorgesehen.  
 
Im Vergleich zum Budget 2023 fallen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 
um 2.64 Mio. Franken tiefer aus. Aufgrund der geplanten Veräusserung einer Liegen-
schaft werden im Finanzvermögen Einnahmen von 1,44 Mio. Franken erwartet.  
 
 
2. Übersicht 
 
2.1 Erfolgsrechnung Steuerhaushalt 

Die nachstehenden Tabellen bieten eine Übersicht über die Bereiche. Die ersten zwei 
Zahlenspalten zeigen die jeweiligen Nettoergebnisse des Budgets 2024 und des Budget 
2023. Die Summen der Bereichs-Nettoergebnisse aus den Jahresrechnungen 2022 der 
Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon sind in der hintersten Spalte abgedruckt.  
 
Tabelle 1: Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts 
in CHF. gerundet, Umweltschutz u. Raumordnung sowie Volkswirtschaft ohne Ergebnisse der Werke 

 Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 AHA 

Allgemeine Verwaltung 2'005’200 1'454’900 2'195’834 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 737’800 588'100 720'693 
Kultur 603’600 618’800 599’780 
Gesundheit 1'740’800 1'648’800 660’652 
Soziale Sicherheit 1'931’600 1'712’900 1'482’440 
Verkehr 1'017’800 837’400 1'306’800 
Umweltschutz und Raumordnung 380’500 357’200 394’117 
Volkswirtschaft -71’600 76’300 -150’712 
Total Aufwand 8'345’700 7'294’400 7'209’604 

 
 
Tabelle 2: Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushalts 
In CHF., gerundet 

 Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 AHA 

Allgemeine Gemeindesteuern -5'412’800 -4'739’000 -5'219’056 
Sondersteuern -2'323’000 -822’000 -2'206’906 
Finanz- und Lastenausgleich -1'136’700 -2'681'100 -800’600 
Gewinn / Verluste aus Verkauf  
Finanzvermögen 

0 0 132’742 

Zinsen, Liegenschaften, Diverses 1’100 -233’400 -267’982 
Einlage in finanzpolitische Reser-
ven 

500’000 0 300’000 

Total Ertrag -8'371’400 -8475’500 -8'061’801 
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2.2 Erfolgsrechnungen Gebührenhaushalte 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Werke sowie der jüngste bilanzierte Stand der 
jeweiligen Spezialfinanzierung aufgezeigt. 
 
Tabelle 3: Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt) 
In CHF., gerundet; Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung 
(Adlikon, Andelfingen und Humlikon kumuliert). 

 Spezialfinanzierung 
per 31.12.2022 

Budget 2023 Budget 2024 Spezialfinanzierung 
per 31.12.2024 

Wasserwerk 2'815’477 -402’800 -518'200 1'894’477 
Abwasserbeseitigung 2'167’774 1'243’700 -608’700 2'802’774 
Abfallbewirtschaf-
tung 

459’700 56’100 48’400 564’200 

EW Andelfingen 
Netzbetrieb 

4'206’161 -394’300 -425’900 3'385’961 

EW Andelfingen 
Energiehandel 

490’488 38’000 -19’200 509’288 

Fernwärme Andelfin-
gen 

775’743 11’500 52’600 839’843 

Fernwärme Humlikon 5’227 -5’400 4’800 4’627 
 
2.3 Investitionsrechnung 

Im Jahr 2024 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von gut 3.28 
Millionen Franken ausgewiesen. Die Gemeinde plant u.a. die folgenden Investitionen:  
 

 Projektierung Sanierung Gemeindehaus CHF 132’000 
 Projektierung Sanierung und Ausbau Werkhof CHF 200’000 
 Neue Trefferanzeige Schiessanlage Riet (Anteil Andelfingen) CHF 76’000 
 Projektierung Totalsanierung Schwimmbad (Anteil Andelfingen) CHF 131’000 
 Sanierungsarbeiten Sporthalle (Anteil Andelfingen) CHF 260’000 
 Behindertengerechte Bushaltestellen Adlikon und Niederwil CHF 450’000 
 Strassen- und Werksanierung im Chloster Humlikon CHF 257’000 
 Ersatz Wasserleitung Teilstück Landstrasse Andelfingen CHF 291’000 
 Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse Adlikon CHF 560’000 
 Zustandserhebung GEP CHF 191’000 
 Optimierung Grüngutentsorgung CHF 150’000 
 Unterhalt Flurstrassen Adlikon CHF 60’000 
 Sanierung Mittel- und Niederspannungsversorgung Flaacherstrasse CHF 125’000 
 Umbau Trafostation Bilg CHF 200’000 
 Erweiterung Fernwärmenetz in die Obermühlestrasse Andelfingen CHF 110’000 
 Erweiterung Fernwärmenetz Landstrasse 63 CHF 60’000 
 
Im Finanzvermögen soll durch den Verkauf von Liegenschaften in der Investitionsrech-
nung ein Überschuss von gut 1.1 Millionen Franken erzielt werden. Die grössten Investiti-
onen bzw. Desinvestitionen 2024 im Finanzvermögen: 
 

 Verkauf Thurtalstrasse 17 Andelfingen (Polizeiposten) CHF -1'440’000 
 Projektierung neue Tiefgarage Andelfingen CHF 265’000 
 Versiegelung Bodenbelag im «Breitenstein» CHF 60’000 
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Finanzvermögen 

0 0 132’742 

Zinsen, Liegenschaften, Diverses 1’100 -233’400 -267’982 
Einlage in finanzpolitische Reser-
ven 

500’000 0 300’000 

Total Ertrag -8'371’400 -8475’500 -8'061’801 
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2.2 Erfolgsrechnungen Gebührenhaushalte 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Werke sowie der jüngste bilanzierte Stand der 
jeweiligen Spezialfinanzierung aufgezeigt. 
 
Tabelle 3: Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt) 
In CHF., gerundet; Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung 
(Adlikon, Andelfingen und Humlikon kumuliert). 

 Spezialfinanzierung 
per 31.12.2022 

Budget 2023 Budget 2024 Spezialfinanzierung 
per 31.12.2024 

Wasserwerk 2'815’477 -402’800 -518'200 1'894’477 
Abwasserbeseitigung 2'167’774 1'243’700 -608’700 2'802’774 
Abfallbewirtschaf-
tung 

459’700 56’100 48’400 564’200 

EW Andelfingen 
Netzbetrieb 

4'206’161 -394’300 -425’900 3'385’961 

EW Andelfingen 
Energiehandel 

490’488 38’000 -19’200 509’288 

Fernwärme Andelfin-
gen 

775’743 11’500 52’600 839’843 

Fernwärme Humlikon 5’227 -5’400 4’800 4’627 
 
2.3 Investitionsrechnung 

Im Jahr 2024 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von gut 3.28 
Millionen Franken ausgewiesen. Die Gemeinde plant u.a. die folgenden Investitionen:  
 

 Projektierung Sanierung Gemeindehaus CHF 132’000 
 Projektierung Sanierung und Ausbau Werkhof CHF 200’000 
 Neue Trefferanzeige Schiessanlage Riet (Anteil Andelfingen) CHF 76’000 
 Projektierung Totalsanierung Schwimmbad (Anteil Andelfingen) CHF 131’000 
 Sanierungsarbeiten Sporthalle (Anteil Andelfingen) CHF 260’000 
 Behindertengerechte Bushaltestellen Adlikon und Niederwil CHF 450’000 
 Strassen- und Werksanierung im Chloster Humlikon CHF 257’000 
 Ersatz Wasserleitung Teilstück Landstrasse Andelfingen CHF 291’000 
 Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse Adlikon CHF 560’000 
 Zustandserhebung GEP CHF 191’000 
 Optimierung Grüngutentsorgung CHF 150’000 
 Unterhalt Flurstrassen Adlikon CHF 60’000 
 Sanierung Mittel- und Niederspannungsversorgung Flaacherstrasse CHF 125’000 
 Umbau Trafostation Bilg CHF 200’000 
 Erweiterung Fernwärmenetz in die Obermühlestrasse Andelfingen CHF 110’000 
 Erweiterung Fernwärmenetz Landstrasse 63 CHF 60’000 
 
Im Finanzvermögen soll durch den Verkauf von Liegenschaften in der Investitionsrech-
nung ein Überschuss von gut 1.1 Millionen Franken erzielt werden. Die grössten Investiti-
onen bzw. Desinvestitionen 2024 im Finanzvermögen: 
 

 Verkauf Thurtalstrasse 17 Andelfingen (Polizeiposten) CHF -1'440’000 
 Projektierung neue Tiefgarage Andelfingen CHF 265’000 
 Versiegelung Bodenbelag im «Breitenstein» CHF 60’000 
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3. Weiterführende Informationen 
 
Wir publizieren das vollständige Budget auf unserer Website www.andelfingen.ch. Wie 
gewohnt wird der Voranschlag zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung in 
der Gemeindeverwaltung aufgelegt.  
 
In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details zum Budget 2024 sowie ausführlichere 
Erläuterungen zu einzelnen Positionen.  
 
An der Gemeindeversammlung – bei Bedarf auch vorher – stehen wir Ihnen für Fragen 
gerne zur Verfügung.  
 
 
4. Abstimmungsempfehlung 
 
Der Gemeinderat Andelfingen hat das vorliegende Budget geprüft. Unter Berücksichti-
gung des langfristigen Finanzplans erachtet er das Budget 2024 mit einem im Vergleich 
zum Vorjahr unveränderten Steuerfuss von 47% als ausgewogen und solide.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023, das 
vorliegende Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den 
Gemeindesteuerfuss bei 47% festzusetzen.  
 
 
III. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-
prüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen 
vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlich. 
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Genehmigung eines Baukredits von CHF 560'000 für den Er-
satz der Wasserleitung in der Rebbergstrasse in Adlikon 
 
 
Referent: Peter Müller, Gemeinderat 

 
 
I. Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung 

1. Genehmigung eines Baukredits in der Höhe von CHF 560'000.00 für den Ersatz 
der Wasserleitung in der Rebbergstrasse in Adlikon. 

 
 
II. Weisung Gemeinderat 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Wasserleitung in der Rebbergstrasse in Adlikon muss aufgrund ihres schlechten Zu-
stands dringend ersetzt werden. Die Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und ei-
nem Durchmesser von 125 mm stammt aus dem Jahr 1976. In den letzten Jahren sind 
neun Rohrbrüche auf der Hauptleitung und deren vier bei Hausanschlüssen zu verzeich-
nen gewesen.  
 
Der Gemeinderat beauftragte deshalb die Ingesa AG aus Seuzach, ein Sanierungsprojekt 
auszuarbeiten. Das vorgelegte Projekt umfasst folgende Unterlagen:  
 

 Bauprojekt, Technischer Bericht 
 Situation 1:200 
 Grabenprofil 1:20 

 
Das Ingenieurbüro beziffert die Baukosten auf Total CHF 560'000.00.  
 
 
2. Geplante Sanierungsarbeiten 
 
Die alte Leitung soll durch duktile Gussrohre mit Durchmesser 125 mm ersetzt werden. 
Sämtliche Hausanschlüsse werden im Strassengebiet erneuert und mit einem neuen 
Hausanschlussschieber versehen.  
 
Den Hauseigentümern wird empfohlen, die bestehenden Hausanschlüsse mit einer Lei-
tung aus Polyethylen zu ersetzen. Die Teilung der Kosten für die Sanierung der Hausan-
schlüsse richtet sich nach dem Reglement der Wasserversorgung Andelfingen: Die Kos-
ten für die Grabarbeiten auf privatem Grund gehen zulasten der privaten Grundeigentü-
mer, diejenigen für die Grabarbeiten im Strassenbereich sowie die Montagearbeiten und 
das Material zulasten der Gemeinde.  
 
Sämtliche Gebäude im Projektperimeter befinden sich im Einzugsgebiet von mindestens 
zwei Hydranten. Damit sind keine neuen Hydranten notwendig.  
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Der Zustand der vorhandenen Abwasserleitungen ist mehrheitlich gut, so dass derzeit 
keine Erneuerungsarbeiten notwendig sind. Gleiches gilt für den Zustand der Strasse.  
 
 
3. Bauablauf 
 
Mit den Bauarbeiten soll im April 2024 gestartet werden. Die Bauzeit beträgt ca. sechs 
Wochen.  
 
Damit der Ersatz der Wasserleitung effizient erfolgen kann, werden vorgängig sämtliche 
betroffenen Liegenschaften mittels Provisorien an die Wasserversorgung angeschlossen.  
 
Für die Anwohner bleibt die Zufahrt zu ihren Liegenschaften während der Bauzeit mehr-
heitlich gewährleistet. Keine Einschränkungen bestehen für Fussgänger und Velofahrer.  
 
 
4. Kostenschätzung und Finanzierung 
 
Gestützt auf den technischen Bericht des Ingenieurbüros muss bei einer Genauigkeit 
von +/- 10% mit folgenden Kosten gerechnet werden (Preise inkl. MwSt.): 
 
Bauarbeiten Graben, Wasserleitung, Belag CHF 225'000 
 Montage CHF 170’000 
 Hausanschlüsse CHF 60’000 
 Unvorhergesehenes, Regie CHF 15'000 

Nebenarbeiten Nachführung LIS CHF 7’500 
 Amtliche Vermessung CHF 5’000 
 Diverses CHF 2’500 

Techn. Arbeiten Projektierung und Bauleitung CHF 55’000 
 Zusätzliche Aufwände  CHF 20'000 

Total  CHF 560’000 

 
Basierend auf der linearen Abschreibungsmethode, der erwarteten Lebensdauer der 
Anlagen von 50 Jahren sowie einem kalkulatorischen Zinssatz von 4% ergeben sich jähr-
liche Kapitalkosten (Zins, Amortisation) von knapp CHF 20'000.  
 
 
5. Abstimmungsempfehlung 
 
Die Notwendigkeit der beschriebenen Sanierung ist aus Sicht des Gemeinderats ausge-
wiesen. Im Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist der Ersatz der Was-
serleitung in der Rebbergstrasse in Adlikon berücksichtigt.  
 
Gemäss Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung für die Be-
willigung dieser Ausgabe zuständig.  
Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den für die Sanierung notwen-
digen Baukredit von CHF 560'000 zu genehmigen.  
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III. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 

 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen 

vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlich.  
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Genehmigung eines Baukredits von CHF 265'000 für den Er-
satz der Wasserleitung in einem Teilstück der Landstrasse 
in Andelfingen 
 
 
Referent: Peter Müller, Gemeinderat 

 
 
I. Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung 

1. Genehmigung eines Baukredits in der Höhe von CHF 265’000 für den Ersatz der 
Wasserleitung in einem Teilstück der Landstrasse in Andelfingen. 

 

 
II. Weisung Gemeinderat 

 

1. Ausgangslage 

 

Im Abschnitt zwischen den Abzweigern in die Obstgartenstrasse und die Reitplatzstrasse 

muss die Wasserleitung in der Landstrasse in Andelfingen aufgrund ihres schlechten Zu-

stands dringend ersetzt werden. Die Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und ei-

nem Durchmesser von 100 mm stammt aus den Jahren 1970 und 1971. In den letzten Jah-

ren ist es aufgrund von Korrosion oder Frost immer wieder zu Leitungsbrüchen gekom-

men.  

 

Der Gemeinderat beauftragte deshalb die Ingesa AG aus Seuzach, ein Sanierungsprojekt 

auszuarbeiten. Das vorgelegte Projekt umfasst folgende Unterlagen:  

 

 Bauprojekt, Technischer Bericht 

 Kostenvoranschlag 

 Situation 1:200 

 Grabenprofil 1:20 

 

Das Ingenieurbüro beziffert die Baukosten auf Total CHF 265’000.  
 

2. Geplante Sanierungsarbeiten 

 

Das von der Baudirektion des Kantons Zürich genehmigte Generelle Wasserversorgungs-

projekt (GWP) der Gemeinde Andelfingen verlangt, dass die Dimensionierung der Was-

serleitung in der Landstrasse erhöht werden muss. Die alte Leitung wird deshalb durch 
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duktile Gussrohre mit Durchmesser 125 mm ersetzt. Sämtliche Hauszuleitungen im 

Strassengebiet werden erneuert und mit einem neuen Hausanschlussschieber versehen.  

 

Den Hauseigentümern wird empfohlen, die bestehenden Hausanschlüsse mit einer Lei-

tung aus Polyethylen zu ersetzen. Die Teilung der Kosten für die Sanierung der Hausan-

schlüsse richtet sich nach dem Reglement der Wasserversorgung: Die Kosten für die 

Grabarbeiten auf privatem Grund gehen zulasten der privaten Grundeigentümer, dieje-

nigen für die Grabarbeiten im Strassenbereich sowie die Montagearbeiten und das Ma-

terial zulasten der Gemeinde.  

 

Sämtliche Gebäude im Planungsperimeter befinden sich im Einzugsgebiet von mindes-

tens zwei Hydranten. Damit sind keine neuen Hydranten notwendig.  

 

 

3. Bauablauf 

 

Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2024 gestartet werden. Die Bauzeit beträgt ca. 2 

Monate.  

 

Damit der Ersatz der Wasserleitung effizient ausgeführt werden kann, werden vorgängig 

sämtliche betroffenen Liegenschaften mittels Provisorien an die Wasserversorgung an-

geschlossen.  

 

Der Bau der Wasserleitung erfolgt in Etappen. Der Verkehr wird einspurig an der Bau-

stelle vorbeigeführt werden (Lichtsignalanlage).  

 

Für die Anwohner bleibt die Zufahrt zu ihren Liegenschaften während der Bauzeit mehr-

heitlich gewährleistet. Keine Einschränkungen bestehen für Fussgänger und Velofahrer.  

 

 

4. Kostenschätzung und Finanzierung 

 

Gestützt auf den technischen Bericht des Ingenieurbüros muss bei einer Genauigkeit 

von +/- 10% mit folgenden Kosten gerechnet werden (Preise inkl. MwSt.): 

Bauarbeiten Graben, Wasserleitung, Belag CHF 125’000 

 Montage CHF 80’000 

 Hausanschlüsse CHF 5’000 

 Unvorhergesehenes, Regie CHF 15'000 
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Nebenarbeiten Nachführung LIS CHF 3’500 

 Diverses CHF 2’500 

Techn. Arbeiten Projektierung und Bauleitung CHF 31’000 

 Zusätzliche Aufwände  CHF 3'000 

Total  CHF 265'000 

 

Basierend auf der linearen Abschreibungsmethode, der erwarteten Lebensdauer der 

Anlagen von 50 Jahren sowie einem kalkulatorischen Zinssatz von 4% ergeben sich jähr-

liche Kapitalkosten (Zins, Amortisation) von knapp CHF 9’400.  

 

 

5. Abstimmungsempfehlung 

 

Die Notwendigkeit der beschriebenen Sanierung ist aus Sicht des Gemeinderats ausge-

wiesen. Im Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist der Ersatz der Was-

serleitung in der Landstrasse in Andelfingen berücksichtigt.  

 

Gemäss Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung für die Be-

willigung dieser Ausgabe zuständig.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den für die Sanierung notwen-

digen Baukredit von CHF 265’000 zu genehmigen.  

 

 
III. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen 

vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlich.  
 
 
Aktenauflage 
 
Die Detailunterlagen zu allen Geschäften können ab Freitag, 10. November 
2023, auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen sowie auf der Website  
www.andelfingen.ch unter der Rubrik «Politik» (Gemeindeversammlung) ein-
gesehen werden. 
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Total  CHF 265'000 

 

Basierend auf der linearen Abschreibungsmethode, der erwarteten Lebensdauer der 

Anlagen von 50 Jahren sowie einem kalkulatorischen Zinssatz von 4% ergeben sich jähr-

liche Kapitalkosten (Zins, Amortisation) von knapp CHF 9’400.  

 

 

5. Abstimmungsempfehlung 

 

Die Notwendigkeit der beschriebenen Sanierung ist aus Sicht des Gemeinderats ausge-

wiesen. Im Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist der Ersatz der Was-

serleitung in der Landstrasse in Andelfingen berücksichtigt.  

 

Gemäss Art. 16 Ziff. 4 der Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung für die Be-

willigung dieser Ausgabe zuständig.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den für die Sanierung notwen-

digen Baukredit von CHF 265’000 zu genehmigen.  

 

 
III. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungs-

prüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen 

vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlich.  
 
 
Aktenauflage 
 
Die Detailunterlagen zu allen Geschäften können ab Freitag, 10. November 
2023, auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen sowie auf der Website  
www.andelfingen.ch unter der Rubrik «Politik» (Gemeindeversammlung) ein-
gesehen werden. 
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 33 

Rechtliche Hinweise 
 
Das Protokoll liegt ab Dienstag nach der Versammlung während den ordentlichen Öff-

nungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen auf und ist von den Stimmenzäh-

lern innert 6 Tagen zu prüfen und zu unterzeichnen. Anschliessend liegt das Protokoll den 

Stimmberechtigten zur Einsicht auf. 

 
Allfällige Beanstandungen bezüglich der Versammlungsführung müssen sofort vorge-

bracht werden. Verfahrensfehler können im Beschwerdeverfahren nur geltend gemacht 

werden, wenn sie in der Versammlung selbst gerügt wurden. 

 

 

Rekursfristen 
 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat An-

delfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen:  

 
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 
VRG),  

 
- innert 30 Tagen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Fest-

stellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung 
schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 
Abs. 1 VRG) 

 
- und im Übrigen wegen Verletzungen von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen 

schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit d i.V.m. §19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 
Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechts-

sachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-

sichtslos ist. 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversamm-

lung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten 

Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 
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